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Finanzierung von Landesstraßen aus Kap. 0326 TG 79 

Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach 

der VwV-Entflechtungsgesetz 

- Förderung von Leerrohren und deren Verlegung 

 

 
Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 17.12.2007 zu TOP 14 „Breitband-Initiative Länd-

licher Raum Baden-Württemberg, Umsetzung Impulsprogramm Baden-Württemberg“ u. a. 

beschlossen, dass das Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium 

beauftragt wird, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass bei Neu- und 

Änderungsbaumaßnahmen an Landesstraßen in der Straßenbaulast des Landes die Ver-

legung von Leerrohren im Baustellenbereich zur Umsetzung der Breitband-Konzeption aus 

Straßenbaumitteln finanziert werden kann. 

 

Durch eine Ergänzung der Erläuterung bei Kap. 0326 TG 79 ist es seit dem Jahr 2009 

möglich, Leerrohre für die Breitbandverkabelung und ihre Verlegung aus Mitteln für den 

Landesstraßenbau zu finanzieren. 

 

Ebenso ab 2009 gehören Leerrohre und ihre Verlegung im Zusammenhang mit dem Bau 

von förderfähigen kommunalen Straßen zu den zuwendungsfähigen Baukosten und kön-

nen bezuschusst werden. 
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Die Regierungspräsidien werden gebeten, dies künftig beim Bau von Landesstraßen und 

bei der Förderung von kommunalen Straßenbauvorhaben zu beachten. 

 

gez. Steidl 

 

 

 


